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N A C H R U F 

Der Landkreis Cham trauert um 
 

Herrn Alfons Treu 
 

Der Verstorbene war ab Oktober 1958 als technischer Angestellter beim Landratsamt 
Mainburg und dann ab Februar 1961 beim Landratsamt Roding beschäftigt, ehe er zum 
1. April 1962 als Kreisbaumeister beim ehemaligen Landkreis Waldmünchen eingestellt 
wurde. Im Zuge der Gebietsreform wechselte Herr Treu dann ab Mai 1974 an das Land-
ratsamt in Cham und übernahm die Sachgebietsleitung für das Sachgebiet Technisches 
Bauwesen, ein Amt das er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1991 innehatte.  
 

Seine Korrektheit, seine Menschlichkeit, seine Erfahrung und sein umfangreiches Fach-
wissen kamen ihm nicht nur im Umgang mit den Mitarbeitern und Vorgesetzten zugute; 
sie trugen ihm auch höchsten Respekt bei den Bauantragsstellern ein. 
 

Der Landkreis Cham verliert einen ehemaligen Kollegen und geschätzten Mitarbeiter, der 
in seiner aktiven Zeit großartige Aufbauarbeit in unserem Landkreis geleistet hat. 
 

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. 
 

Cham, im März 2024 
 

Franz Löffler     Corinna Kurnoth 
Landrat      Vorsitzende des Personalrats 
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Hinweis auf eine Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A – ; 
Schulbusverkehr im Landkreis Cham 
 

Die Kreiswerke Cham – Sparte Mobilität – vergeben in der Region Chamerau – Miltach – Blaibach - 
Bad Kötzting einen Schulbusverkehr, welcher an Schultagen jeweils am Morgen und Mittag verkehrt. 
 

Zum Einsatz kommt ein Fahrzeug zur Fahrgastbeförderung mit 8 Sitzplätzen. Die Verkehrsleistung 
ist nur an amtlichen Schultagen zu erbringen. Die Fahrleistung wird erstmals befristet für drei Schul-
jahre vergeben.  
Starttermin ist der 10.09.2024, also das Schuljahr 2024/2025 
 

Schulbusverkehr Raum Chamerau-Miltach-Blaibach-Bad Kötzting 
 

Beförderte Personen: Schüler im Rahmen der Kostenfreiheit des Schulwegs und der Schülerbeför-
derungsverordnung. 
 

Vergabestelle und Vergabeunterlagen: Kreiswerke Cham – Sparte Mobilität  
      Bahnhofstraße 6, 93413 Cham 
      Telefon: 09971 78 480 
      E-Mail: oepnv@lra.landkreis-cham.de   
 

Die Verdingungsunterlagen können ab sofort in digitaler Form ohne Schutzgebühr bei der Vergabe-
stelle angefordert werden. Für die Anforderung in Papierform wird eine Bearbeitungsgebühr von 
30,00 € veranschlagt.  
 
Hinweis:  Abgabe der Angebote nur in Papierform bis zum 17.05.2024, 12:00 Uhr 
 

Cham, den 02.04.2024 Kreiswerke Cham 
 Dr. Klaus Amberger, Werkleiter   
 
 

_______________ 
 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Cham für das Haushaltsjahr 
2024 

I. 
Aufgrund der Art. 8 und 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) sowie des Art. 63 ff 
der Gemeindeordnung erlässt die Schulverbandsversammlung folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im Verwaltungshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben mit  2.132.000,00 € 
und im Vermögenshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben mit      822.550,00 € 
ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 50.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
A) Verwaltungsumlage 
1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfes (Schulverbandsumlage), 

der nach Art. 9 Abs. 7 BaySchFG auf die Mitglieder des Schulverbandes umzulegen ist, wird für 
das Haushaltsjahr 2024 auf 1.680.742,00 € (Umlagesoll) festgesetzt. 
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2) Die Schulverbandsumlage wird nach der Zahl der Verbandsschüler, die am 01.10.2023 die Ver-
bandsschule besucht haben, umgelegt. 

3) Die Verbandsschule wurde am Stichtag (01.10.2023) von insgesamt 454 Schülern besucht. Der 
Betrag je Verbandsschüler für die Umlage nach Abs. 2 wird auf 3.702,07 € festgesetzt.  

 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 
 

II. 
Das Landratsamt Cham hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 18.03.2024, Az. 
Komm1-941.55 (2024) festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile enthält. 

III. 
Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekannt-
machung eine Woche lang bei der Geschäftsstelle des Schulverbandes Cham in Cham, Johann-
Brunner-Straße 1, Zimmer-Nr. 200 während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus. 
 
Cham, den 28.03.2024 Schulverband Cham 
 Martin Stoiber 
 Erster Bürgermeister und 
 Schulverbandsvorsitzender 
 
 


